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1 Allgemeines
Zum Betreten bzw. Befahren der Luftseite des Flughafengeländes bedarf es grundsätz­
lich der schriftlichen Einwilligung der Flughafen Friedrichshafen GmbH. Abweichungen 
von diesem Grundsatz regelt diese Ordnung.

Die schriftliche Einwilligung kann jederzeit von der Flughafen Friedrichshafen GmbH wi­
derrufen werden.

Pro Person und pro Fahrzeug wird in der Regel jeweils nur eine Zugangsgenehmigung 
ausgestellt.

Diese Ausweisordnung wurde von der zuständigen Luftsicherheitsbehörde genehmigt 
und ist Bestandteil des Luftsicherheitsprogramms der FFG.

Die Entscheidung über die Ausstellung eines Flughafenausweises liegt im Ermessen der 
Flughafen Friedrichshafen GmbH.

Die ausgestellten Genehmigungen bleiben Eigentum der FFG und sind dem Personal 
der FFG auf Verlangen auszuhändigen.

Mit der Übernahme der Zugangsgenehmigungen werden alle Ordnungen der Flughafen 
Friedrichshafen GmbH anerkannt.

Diese Ausweisordnung tritt mit der Genehmigung durch die zuständige Luftsicherheits­
behörde in Kraft.

2 Einteilung der Flughafenbereiche

2.1 Luftseite

2.1.1 Luftseite
Zur Luftseite gehören alle Teile des Flughafens, zu denen der Zutritt beschränkt ist.

2.1.2 Abgegrenzte Bereiche
Am Flughafen Friedrichshafen sind folgende voneinander unabhängige abgegrenzte Berei­
che / Luftseite eingerichtet:

• Das Betriebsgelände des Luftsportclubs Friedrichshafen (LSC)
• Die Vorfelder 3 und 4, mit den Räumlichkeiten der ansässigen Firmen
• Der Bereich der Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH sowie der ZLT Zeppelin Luftschiff­

technik GmbH & Co KG (Zeppelin)
• Der Bereich der Liebherr-Aviation GmbH (Halle A)
• Das Vorfeld 1 mit den Rundhallen (Hallen B und C)
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Im Plan III Anlagen - Pläne und Tabellen Nr. 6.1 Übersicht Flughafen S. 16 sind die Teile 
blau unterlegt.

Für den Zugang zu den abgegrenzten Bereichen gelten die für den Zugang zur Luftseite gel­
tenden Regelungen.

2.1.3 Sicherheitsbereiche
Der Sicherheitsbereich ist deckungsgleich mit dem sensiblen Teil des Sicherheitsbereichs.

2.1.4 Sensible Teile der Sicherheitsbereiche
Alle Bereiche zwischen Kontrollstelle 4 und Kontrollstelle 2, inklusive Abfluggate nach der 
Mischkontrollstelle, dem Koffergate (Abflug), der Feuerwache und der Halle D. Im Plan III 
Anlagen - Pläne und Tabellen Nr. 6.1 Übersicht Flughafen S. 16 sind die Teile rot unterlegt. 
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit einen temporären sensiblen Sicherheitsbereich zu schaf­
fen, der außerhalb der Fläche zwischen Kontrollstelle 4 und Kontrollstelle 2 liegt.

2.2 Landseite
Alle nicht unter 2.1 genannten, frei zugänglichen Bereiche des Flughafens Friedrichshafen.
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3 Zutrittsgenehmigungen für Personen

3.1 Flughafenausweise

3.1.1 Allgemein
Personen, die nicht nur gelegentlich einen Sicherheitsbereich betreten wollen, brauchen ei­
nen Flughafenausweis. Nicht nur gelegentlich bedeutet, wenn jemand öfter als 12 Tage im 
Jahr oder mehr als 6 Tage hintereinander den Zutritt zu einem Sicherheitsbereich benötigt.

Zusätzlich muss ein legitimes Interesse am Betreten des Flughafengeländes vorliegen. In 
der Regel ist dies die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit, für die es unumgänglich ist, dass 
das Flughafengelände betreten wird.

Bei Mitgliedern des Luftsportclubs und anderen Personen, die ihr fliegerisches Hobby ausü­
ben, gilt das legitime Interesse als gegeben. Die Ausweisstelle stellt im eigenen Ermessen 
fest, ob ein legitimes Interesse vorliegt.

Flughafenausweise sind im sensiblen Teil des Flughafens deutlich sichtbar an der Oberbe­
kleidung zu tragen.

Flughafenausweise sind nur im zugeordneten Bereich gültig und sind nur für die genehmig­
ten Tätigkeiten zu verwenden.

Sie sind sorgfältig aufzubewahren und vor Beschädigungen, Verlust, Diebstahl und/oder un­
befugtem Benutzen zu schützen.

Der Flughafenausweis darf nicht an Dritte weitergegeben werden.

Bestehen Zweifel am rechtmäßigen Gebrauch des Flughafenausweises, kann er bis zur Klä­
rung des Sachverhalts gesperrt und/oder eingezogen werden.

3.1.2 Voraussetzungen
Voraussetzungen für die Ausstellung und die Gültigkeit eines Flughafenausweises:

• Ein legitimes Interesse am Betreten der Luftseite
• Eine gültige Zuverlässigkeitsüberprüfung
• Eine Bescheinigung über die erfolgreiche Absolvierung der theoretischen Schulung nach Nr. 

11.2.6 Anhang NLSP
• Bei einer Erstausstellung eine Bescheinigung über die Teilnahme an einer praktischen Einwei­

sung am Flughafen Friedrichshafen. Inhalt und Dauer der Schulung werden, in eigenem Ermes­
sen, den Anforderungen entsprechend von der FFG festgelegt

Bei einer Verlängerung wird die praktische Einweisung angeboten, ist aber nicht verpflich­
tend. Der Ausweisinhaber trägt selber die Verantwortung dafür, dass er die erforderlichen

Genehmigt durch die
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Flughafenausweise

Bestandteil des Luftsicher­
heitsprogramms der FFG Seite: 6 von 34



AIRPORT SECURITY Stand: 14.08.2020

Verantwortlich
Luftsicherheits­
beauftragter

Kenntnisse hat, um sich sicher auf dem Gelände des Flughafens bewegen zu können. Be­
stehen Zweifel darüber, ob die nötigen Kenntnisse vorhanden sind, kann der Flughafen je­
derzeit, im eigenen Ermessen, eine Schulung anordnen.

3.1.3 Gültigkeit
Der Flughafenausweis wird erst gültig und freigeschalten, wenn a]]e Voraussetzungen erfüllt 
sind. Die Bescheinigungen (Zuverlässigkeitsüberprüfung nach §7 LuftSiG, Luftsicherheitsschu­
lung nach Kapitel 11.2.6) sind maximal fünf Jahre gültig.

Der Flughafenausweis wird automatisch ungültig, wenn zumindest eine der unter 3.1.2 ge­
nannten Voraussetzungen nicht mehr vorliegt. Der Ausweis wird automatisch gesperrt, es 
bedarf keiner gesonderten Benachrichtigung des Ausweisinhabers.

Für die Beantragung einer Verlängerung und die Einhaltung sämtlicher Fristen ist der Antrag­
steller verantwortlich.

3.1.4 Rückgabe
Wird nicht innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf der Gültigkeit ein neuer Antrag für die 
Zuverlässigkeitsüberprüfung gestellt bzw. eine gültige Schulungsbescheinigung vorgelegt, 
wird der Ausweis eingezogen. Der Ausweis ist in dieser Zeit gesperrt und darf nicht benutzt 
werden.

Wird der Flughafenausweis nicht zurückgegeben, wird - ungeachtet von etwaigen juristi­
schen Schritten - eine Gebühr gemäß der jeweils gültigen Fassung der Entgeltordnung erho­
ben.

Ein Verlust ist unverzüglich der Ausgabestelle zu melden.

Die Flughafenausweise können, bei gegebenem Anlass, ohne Angabe von Gründen, von der 
Flughafen Friedrichshafen GmbH zurückverlangt werden.

3.1.5 Angaben
Ein Flughafenausweis enthält folgende Angaben:

• Lichtbild
• Name und Vorname
• Firma/Verein/Organisation/Privatpilot
• Bereichsberechtigung
• Ausweisnummer
• Gültigkeitsdauer der Zuverlässigkeitsüberprüfung

Bodensee-Airport
Friedrichshafen

Ausweisordnung
Flughafen Friedrichshafen GmbH
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Ergänzend kann erfolgende Angaben enthalten:

• Ausnahmegenehmigung für verbotene Gegenstände
• Angabe zum Vorfeldführerschein
• Angabe zur Freistellung von den Sicherheitskontrollen

3.1.6 Elektronik
Jeder Flughafenausweis ist mit einem Transponder-Chip ausgestattet. Dieser Chip wird für 
jeden Flughafenausweisträger mit einer individuellen, von ihm selbst frei wählbaren PIN- 
Nummer codiert. Über die Eingabe dieser PIN-Nummer und die Aktivierung des Transpon­
der-Chips kann der Flughafenausweisträger anschließend die für ihn freigeschalteten elekt­
ronischen Zutrittskontrollen passieren.

Der Flughafenausweis muss getrennt von der PIN-Nummer aufbewahrt werden.

Die Daten werden elektronisch erfasst und gespeichert. Sie können bei Verdacht eines Ver­
stoßes gegen eine internationale, nationale oder örtliche Vorschrift ausgewertet werden.

3.1.7 Zuständigkeit
Zuständig für die Ausstellung und Bearbeitung der Flughafenausweise ist die Ausweisstelle:

Flughafen Friedrichshafen GmbH

Ausweisstelle 
Postfach 15 20 
88005 Friedrichshafen

FFG-Terminal 1.0G, Raum 150,

Tel.: 07541/284-125

E-Maii: ausweiswesen@bodensee-airport.eu

Die Ausgabe der Flughafenausweise erfolgt bei der Luftaufsicht, Raum 149.

Der Antragsteller hat sich hierbei durch einen gültigen Pass oder Personalausweis auszuwei­
sen und den Empfang des Flughafenausweises unterschriftlich zu bestätigen.

Flughafenausweise können auch von Vertretern der beantragenden Firmen abgeholt wer­
den. Sie garantieren mit ihrer Unterschrift, dass sie die Ausweise den Berechtigten überge­
ben.

Ein individueller PIN darf nur dem Berechtigten persönlich mitgeteilt werden. Dabei ist darauf 
zu achten, dass Dritte davon keine Kenntnis erlangen.

Genehmigt durch die
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3.1.8 Bereiche
Flughafenausweise werden in folgende Bereichsberechtigungen unterteilt:

Bereich Ausweis

Gesamtes Flughafengelände

Von den Kontrollen freigestellte
Personen

Rot (roter Hintergrund)

Aufschrift: Gesamt
I

Gesamtes Flughafengelände Rot (roter Balken oben)

Aufschrift: Gesamt
T

Flughafengelände ohne sensibler Teil des 
Sicherheitsbereichs

Weiß

Aufschrift: Abgegrenzte Be­
reiche

i

Übergangsregelung:

Solange noch alte Flughafenausweise im Umlauf sind, gelten folgende Bereichsberechtigun-
gen:

Gelb

Alt

Luftsportclub wie.
> ..->

Neu

Rot (roter Balken) - Gesamt

Grün Zeppelin wie> _>
Weiß - Abgegrenzte Bereiche

Orange — Gatebereich wie Rot (roter Balken) - Gesamt

Weiß - Vorfeld
=----- f>

wie.
> - >

Weiß - Abgegrenzte Bereiche

Unbeschadet der erfolgten Bereichsberechtigung darf immer nur der Teil des Flughafens be­
treten werden, für den im konkreten Fall ein legitimer Grund vorliegt. Im Zweifel liegt die 
Feststellung darüber, ob ein legitimer Grund vorliegt, im Ermessen der Flughafen Friedrichs­
hafen GmbH.

Der Flughafenausweis mit der Berechtigung Weiß - Abgegrenzte Bereiche hat im sensiblen 
Teil des Sicherheitsbereichs die Berechtigung eines Besucherausweises Gesamt.

Genehmigt durch die . Flughafenausweise
Luftsicherheitsbehörde Zutrittsgenehmigungen für Personen
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3.1.9 Begleitberechtigung
Im den abgegrenzten Bereichen sind alle Flughafenausweisträger für maximal 10 Besucher 
begleitberechtigt. Die FFG kann, auf Antrag, größere Gruppen genehmigen, wenn die Si­
cherheit gewährleistet bleibt.

Im sensiblen Teil des Sicherheitsbereichs sind:

• Alle Flughafenausweisträger für maximal 5 Besucher begleitberechtigt
• Personen, die eine von der FFG autorisierte Führung durchführen, sind für max. 10 Teilnehmer 

begleitberechtigt. Die Führungen werden bei der ASS angemeldet

3.1.10 Kosten
Für die Ausstellung eines Flughafenausweises, für Änderungen, Neuprogrammierungen, für 
Zweitfertigungen und bei Verlust wird ein Entgelt erhoben. Die Preise können der jeweils gül­
tigen Entgeltordnung entnommen werden.

3.2 Besucherausweise

3.2.1 Übersicht

Bezeichnung Ausgestellt
von

Begleitung durch 
Flughafenausweis­
träger erforderlich

Berechtigt 
zum Zutritt

zu

Beschrän­
kung

Besucherausweis
Gesamt

FFG Luftaufsicht Ja Gesamte Luft­
seite, auch sen­
sibler Teil des 
Sicherheitsbe­

reichs

Maximal 12 
Tage im Jahr je­
doch nicht mehr 
als 6 Tage am 

Stück

Besucherausweis 
Abgegrenzte Be­

reiche

FFG Ausweis­
stelle, ASS, FPS, 
Luftaufsicht, Faci­
lity Management 

und Flughafennut­
zern

Ja

Abgegrenzte Be­
reiche

Maximal 12 
Tage im Jahr je­
doch nicht mehr 
als 6 Tage am 
Stück, darüber 
hinaus nur mit 

einer Sonderge­
nehmigung der 

FFG

3.2.2 Besucherausweis Gesamt
Der Besucherausweis Gesamt ermöglicht seinem Träger Zutritt zu allen Bereichen der Luft­
seite, auch zum sensiblen Teil des Sicherheitsbereichs.

Genehmigt durch die _ , ... , . ... _ Besucherausweise
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Personen, die ein legitimes Interesse daran haben, den sensiblen Teil des Sicherheitsbe­
reichs zu betreten und dies nur gelegentlich tun wollen, erhalten einen Besucherausweis.
Nur gelegentlich bedeutet, wenn jemand nicht öfter als 12 Tage im Jahr oder nicht mehr als 
6 Tage am Stück den Zutritt zu einem Sicherheitsbereich benötigt.

Personen mit diesem Besucherausweis dürfen die Luftseite nur in ständiger Begleitung eines 
Flughafenausweisträgers betreten. Die Besucherausweise müssen im sensiblen Teil des Si­
cherheitsbereichs sichtbar an der Oberbekleidung getragen werden.

Der Besucherausweis wird von der Luftaufsicht im konkreten Einzelfall für die Dauer der Auf­
enthaltszeit ausgehändigt, registriert und wieder entgegengenommen. Er bleibt stets im Ei­
gentum der FFG.

Der Besucherausweis kann auch von dem begleitenden Flughafenausweisträger in Empfang 
genommen werden. Er haftet dann für die korrekte Verwendung des Ausweises. Die Ent­
scheidung darüber liegt im Ermessen der Ausgabestelle.

Der Besucherausweis muss nach dem Verlassen des Flughafens, spätestens nach Ablauf 
der Genehmigung an die Ausgabestelle zurückgegeben werden. Nicht zurückgegebene Be­
sucherausweise werden angemahnt. Die entstehenden Kosten werden gemäß der jeweils 
gültigen Fassung der Entgeltordnung berechnet.

3.2.3 Besucherausweis für die abgegrenzten Bereiche
Die FFG kann ihre eigenen Abteilungen und Unternehmen und Vereine, die ihren Sitz am 
Flughafen haben, autorisieren, Besucherausweise für die abgegrenzten Bereiche auszuge­
ben. Zu diesem Zweck wird jeder dieser Stellen ein Kontingent an Ausweisen zur Verfügung 
gestellt.

Begleitberechtigt sind alle Inhaber eines Flughafenausweises. Der Besucherausweis trägt 
die Aufschrift: Abgegrenzte Bereiche.

Die ausgebenden Stellen sind verpflichtet, die Ausgabe der Besucherausweise zu dokumen­
tieren.

Ein Besucherausweis darf für maximal 12 Tage im Jahr, jedoch für nicht mehr als 6 aufei­
nanderfolgende Tage ausgegeben werden. Gibt es darüber hinaus einen Bedarf, ist die Ge­
nehmigung der FFG erforderlich.

Es müssen folgende Daten erfasst werden:

• Datum
• Name, Vorname
• Geburtsdatum
• Begleitperson

Genehmigt durch die
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• Besuchter Bereich

Die Daten werden, zum 1. jedes Folgemonats in Form einer Excel-Tabelle an die Ausweis­
stelle der FFG geschickt.

Personen mit Besucherausweisen müssen von Flughafenausweisträgem begleitet werden,

3.2.4 Besucherausweise - Sonderformen
Bei besonderen Veranstaltungen in abgegrenzten Bereichen können auch besondere Besu­
cherausweise verwendet werden, z. B. Button, Aufkleber, Eintrittskarten, Sticker, Umhänge­
bänder usw. Die Entscheidung darüber trifft der Luftsicherheitsbeauftragte.

3.3 Ausnahmen
Von der Notwendigkeit, eine schriftliche Zutrittsgenehmigung zu besitzen, kann ausnahms­
weise abgesehen werden, wenn die Personen, als Teil eines Konvois eines Staatsbesuchs 
die Luftseite betreten und sie von einer begleitberechtigten Person begleitet werden.

4 Zufahrtsgenehmigung für Fahrzeuge
Fahrzeuge, die auf die Luftseite des Flughafens einfahren, müssen für die Einfahrt zuge­
lassen werden. Hierzu benötigen sie:

• Eine gültige Betriebserlaubnis mit ausreichendem Versicherungsschutz
• Eine gültige Vorfeldplakette oder eine Tages-Zufahrtsgenehmigung

Ausnahmen regelt diese Ordnung.

Ferner müssen sie in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand gemäß StVZO sein.

Die Genehmigung wird für maximal drei Jahre ausgestellt, danach ist sie neu zu beantra­
gen.

Ist das Fahrzeug nicht mit einer gültigen Zufahrtsgenehmigung versehen, ist die Flugha­
fen Friedrichshafen GmbH dazu berechtigt, das Fahrzeug kostenpflichtig von dem Be­
triebsgelände entfernen lassen.

Im Wiederholungsfälle kann der Flughafenausweis gesperrt, entzogen oder es kann ein 
Hausverbot ausgesprochen werden. Die Entscheidung darüber liegt im Ermessen der

Eine Zufahrtsgenehmigung befreit im sensiblen Teil des Sicherheitsbereichs nicht von 
der Flughafenausweistragepflicht!

FFG.

Genehmigt durch die
Luftsicherheitsbehörde

Ausnahmen
Zufahrtsgenehmigung für Fahrzeuge
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Bodensee-Airport
Friedrichshafen

AIRPORT SECURITY Stand: 14.08.2020

Ausweisordnung
Flughafen Friedrichshafen GmbPI

Verantwortlich
Luftsicherheits­
beauftragter

Weiterhin sind für das selbstständige Führen von Kraftfahrzeugen auf der gesamten Luft­
seite, ohne Leitfahrzeug, der Besitz eines gültigen Flughafenausweises, eines gültigen 
Führerscheins sowie der Nachweis des erfolgreichen Besuchs einer Verkehrseinweisung 
(Vorfeldführerschein) erforderlich.

Fahrzeuge, die dazu bestimmt sind, auf dem Flughafengelände zu bleiben, bekommen 
auf Antrag eine Kennzeichnung als Betriebsfahrzeuge. Die Genehmigung ist unbefristet. 
Auch diese Fahrzeuge müssen sich in einem betriebssicheren Zustand befinden, so dass 
keine Gefahr von ihnen ausgeht.

4.1 Vorfeldplaketten
Vorfeldplaketten sind runde Aufkleber mit eingetragenem amtlichem Kennzeichen 
mit/ohne Parkberechtigung und mit Gültigkeitsdauer^!. 6.6 Vorfeldplaketten S. 22).

Die Zufahrtsgenehmigung (Vorfeldplakette, Tagesgenehmigung) und die Parkberechti­
gung werden nur erteilt, wenn ein betriebliches Interesse besteht. Der Antragsteller hat 
den Nachweis darüber zu führen.

Fahrzeuge mit Parkberechtigung (P) dürfen auf der Luftseite nur auf gekennzeichneten 
Flächen abgestellt werden. Im Zweifelsfall ist ein Mitarbeiter der FFG zu kontaktieren.

Ohne Parkberechtigung: Das Fahrzeug darf sich zum Be- und Entladen (max. 2 Std.) 
auf der Luftseite aufhalten. Der Fahrer darf sich nicht vom Fahrzeug entfernen.

Personen, die keine FFG-Mitarbeiter sind, bekommen nur eine Parkberechtigung, 
wenn geklärt ist, wo das Fahrzeug abgestellt werden kann bzw. wenn ein Nachweis 
darüber vom Antragsteller erbracht wurde.

Mitarbeiter der FFG bekommen nur eine Parkberechtigung, wenn eine Zustimmung 
des Vorgesetzten vorliegt.

Grundsätzlich darf von dem abgestellten Fahrzeug keine Gefährdung oder sonstige 
Störung ausgehen. Ein Abstellen von Fahrzeugen auf für LFZ vorgesehenen Flächen 
ist verboten.

Die Plakette wird von der FFG ausgegeben und registriert und ist deutlich sichtbar von 
innen auf der Windschutzscheibe des Fahrzeugs anzubringen. Sie bleibt Eigentum der 
FFG.

Die Plakette berechtigt nur dazu, in dem Bereich des Flughafens zu fahren, für den im 
konkreten Einzelfall ein legitimes Interesse besteht.

Für alte Plaketten (grüne und gelbe) gelten diese Bestimmungen analog.

Genehmigt durch die _ , , , , . , Vorfeldplaketten
Luftsicherheitsbehörde Zufahrtsgenehmigung für Fahrzeuge

Bestandteil des Luftsicher­
heitsprogramms der FFG Seite: 13 von 34



AIRPORT SECURITY

Bodensee-Airport
Friedrichshafen

Stand: 14.08.2020

Ausweisordnung
Flughafen Friedrichshafen GmbFI

Verantwortlich
Luftsicherheits­
beauftragter

4.2 Tages-Zufahrtsgenehmigung (24 Std.) für Fahrzeuge
Personen, die eine Zutrittsgenehmigung für die Luftseite des Flughafens haben, erhal­
ten, wenn ein legitimer Grund besteht, auf Antrag eine Tages-Zufahrtsgenehmigung für 
ihr Fahrzeug (vgl. 6.7 Tages-Zufahrtsgenehmigung S. 23), diese bleibt im Eigentum 
der FFG.

Die Gültigkeit der Tages-Zufahrtsgenehmigungen von Fahrzeugen ist auf maximal 24 
Stunden begrenzt.

Die Tages-Zufahrtsgenehmigungen werden durch die Luftaufsicht (Tel.: 07541 / 284- 
120) und die Kontrollstelle 4 (Tel.: 07541 / 284-243) ausgegeben.

4.3 Ausnahme
Von der Notwendigkeit, eine schriftliche Zufahrtsgenehmigung zu besitzen, kann aus­
nahmsweise abgesehen werden, wenn der Aufenthalt nur kurzfristig ist (VIP-Abholung, 
Be- und Entladen) und die Person mit ihrem Fahrzeug ständig von einem Flughafen­
ausweisträger der FFG oder FPS begleitet wird.

4.4 Kosten
Für die FFG-Plakette wird ein Entgelt erhoben. Die Preise können der jeweils aktuellen 
Fassung der Entgeltordnung entnommen werden. Für die Tages-Zufahrtsgenehmigung 
werden keine Gebühren erhoben.

5 Ausnahmen für die Mitnahme von verbotenen Gegenständen
Anderen Personen als Fluggästen ist es untersagt, verbotene Gegenstände nach An­
lage 1-A VO (EU) 2015/1998 in die Sicherheitsbereiche einzubringen oder mitzuführen.

Es können Ausnahmen von dem Verbot gewährt werden, wenn die verbotenen Gegen­
stände nach 1-A VO (EU) 2015/1998 für die Tätigkeit auf der Luftseite unbedingt ge­
braucht werden.

Es ist sicherzustellen, dass Gegenstände nach Anlage 1-A des Anhangs der VO (EU) 
2015/1998 innerhalb der Sicherheitsbereiche in der Form aufbewahrt werden, dass sie 
für kontrollierte Fluggäste nicht zugänglich sind.

Die verbotenen Gegenstände sind in Kategorien eingeteilt und verschiedenen Berufs­
gruppen zugeordnet. Die Genehmigung wird, je nach Bedarf und Einzelfall, für verschie­
dene Kategorien erteilt. Die genehmigten Kategorien werden auf dem Flughafenausweis

Genehmigt durch die
Luftsicherheitsbehörde

Ausnahmen für die Mitnahme von 
verbotenen Gegenständen

Tages-
Zufahrtsgenehmigung 
j24 Std.) für Fahrzeuge
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Bodensee-Airport j^S'
Friedrichshafen

Ausweisordnung
Flughafen Friedrichshafen GmbH

Stand: 14.08.2020

Verantwortlich
Luftsicherheits­
beauftragter

AIRPORT SECURITY

durch Aufkleber kenntlich gemacht (vgl. 6.9 Kategorien für Ausnahmezulassung von ver­
botenen Gegenständen nach Anlage 1-A VO (EU) 2015/1998 (andere Personen als 
Fluggäste) S. 30,).

Es wird nur für solche verbotenen Gegenstände eine Ausnahmegenehmigung erteilt, die 
für die Ausführung betriebsbedingter Aufgaben unbedingt notwendig sind und wenn eine 
sichere Aufbewahrung auf der Luftseite des Flughafens Friedrichshafen gewährleistet 
wird.

Die Entscheidung über die Vergabe der einzelnen Zuordnung der Kategorien über das 
Mitnehmen von verbotenen Gegenständen liegt im Ermessen der Flughafen Friedrichs­
hafen GmbFL

5.1 Folgen bei strafbarer Handlung oder Verstoß gegen die Flughafen­
ordnungen
Wer gegen die Vorschriften dieser Benutzungsordnung öder gegen Weisungen des 
Flughafenunternehmens, die aufgrund dieser Benutzungsordnung ergangen sind, ver­
stößt, kann durch das Flughafenunternehmen vom Flughafen verwiesen werden. Ver­
stöße bzw. Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzungsordnung können außerdem zu 
Hausverboten, Strafverfolgung, Schadenersatzforderungen oder Aufwendungsersatz­
ansprüchen führen.

Genehmigt durch die
Luftsicherheitsbehörde

Folgen bei strafbarer 
Ausnahmen für die Mitnahme von Handlung oder Verstoß

verbotenen Gegenständen gegen die
Flughafenordnungen
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Bodensee-Airport
Friedrichshafen

AIRPORT SECURITY

Ausweisordnung
Flughafen Friedrichshafen GmbFI

Stand: 14.08.2020

Verantwortlich
Luftsicherheits­
beauftragter

6 Anlagen

6.1 Übersicht Flughafen

Bodensee-Airport jCT
Fried richshafen

Rot sensibler Teil des Sicherheitsbereichs 

Blau abgegrenzte Bereiche/ Luftseite 

Weiß Luftseite

Genehmigt durch die Übersicht Flughafen
Luftsicherheitsbehörde Anlagen
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AIRPORT SECURITY

Bodensee-Airport
Friedrichshafen

Ausweisordnung
Flughafen Friedrichshafen GmbFI

Stand: 14.08.2020

Verantwortlich
Luftsicherheits­
beauftragter

6.2 Sensible Teile des Sicherheitsbereichs - Außenbereich

Genehmigt durch die
Luftsicherheitsbehörde

Sensible Teile des
Anlagen Sicherheitsbereichs -

Außenbereich
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AIRPORT SECURITY Stand: 14.08.2020

Verantwortlich
Luftsicherheits­
beauftragter

Bodensee-Airport
Friedrichshafen

Ausweisordnung
Flughafen Friedrichshafen GmbH

6.3 Sensible Teile des Sicherheitsbereichs - Innenbereiche

Genehmigt durch die
Luftsicherheitsbehörde

Sensible Teile des
Anlagen Sicherheitsbereichs -

Innenbereiche
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Bodensee-Airport
Friedrichshafen

AIRPORT SECURITY Stand: 14.08.2020

Ausweisordnung
Flughafen Friedrichshafen GmbFI

Verantwortlich
Luftsicherheits­
beauftragter

6.4 Flughafenausweise
(unbegleiteter Zugang)

6.4.1 Gesamt inklusive sensibler Teil des Sicherheitsbereichs - kontrollfrei

Bodensee-Airport £22
Friedrichshafen /

6.4.2 Gesamt inklusive sensibler Teil des Sicherheitsbereichs

Mustermann Muster

Firma Muster

Bodensee-Airport *222
Friedrichshafen B

Genehmigt durch die
Luftsicherheitsbehörde Anlagen

Flughafenausweise
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AIRPORT SECURITY

Bodensee-Airport £SS
Friedrichshafen

Stand: 14.08.2020

Ausweisordnung
Flughafen Friedrichshafen GmbH

Verantwortlich
Luftsicherheits­
beauftragter

6.4.3 Abgegrenzte Bereiche

Abgegrenzte Berei- 

9998

1

Mustermann Muster 

Firma Muster

Bodensee-Airport fS 
Fricdrichshafen m“

Genehmigt durch die Flughafenausweise
Luftsicherheitsbehörde Anlagen
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AIRPORT SECURITY

Bodensee-Airport j^S
Friedrichshafen

Stand: 14.08.2020

Ausweisordnung
Flughafen Friedrichshafen GmbFI

Verantwortlich
Luftsicherheits­
beauftragter

6.5 Besucherausweise 

6.5.1 Besucherausweis Gesamt
Er berechtigt auch zum Betreten des sensiblen Teils des Sicherheitsbereichs (in Begleitung 
eines Begleitberechtigten). Er darf nur für bis zu 12 Tage im Jahr oder bis zu 6 Tage hinterei­
nander ausgestellt werden.

FLUGHAFEN FRIEDRICHSHA FEN

BESUCHER GESAMT
Begleitung durch FFG-Ausweisträger erforderlich!

A0093

Name: Max Mustermaim Firma Musterfirma

Begktperson WECHSELND Gültig bis: 06.08.2016

6.5.2 Besucherausweis Abgegrenzte Bereiche

In der linken oberen Ecke steht nach dem B die Ausweisnummer.

Abgegrenzte Bereiche

Besucherausweis 

Firma Muster

Bodensee-Airport
Friedrichs HAFEN

Genehmigt durch die Besucherausweise
Luftsicherheitsbehörde Anlagen
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AIRPORT SECURITY

Bodensee-Airport fiSS
Friedrichshafen

Ausweisordnung
Flughafen Friedrichshafen GmbFI

Stand: 14.08.2020

Verantwortlich
Luftsicherheits­
beauftragter

6.6 Vorfeldplaketten

Betriebsfahrzeuge

Genehmigt durch die Vorfeldplaketten
Luftsicherheitsbehörde Anlagen
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AIRPORT SECURITY

Bodensee-Airport
Friedrichshafen

Stand: 14.08.2020

Ausweisordnung
Flughafen Friedrichshafen GmbH

Verantwortlich
Luftsicherheits­
beauftragter

6.7 Tages-Zufahrtsgenehmigung

Bodensee-Airport
Friedrichshafen

Tages-Zufahrtsgenehmigung

Zum Befahren des nicht öffentlich zugänglichen Bereiches der Flughafen 
Friedrichshafen GmbFI

Für Fahizeug (poiizeil. Kennz.): ........................ ................

Gültig bis: ______ _____________ _
(max. 24 Stunden ab Ausstellung)

Parkberechtigung (> 2Std.) ( ) JA ( ) NEIN

Der Fahrer des o. g. Fahrzeuges ist zum Befahren des Vorfeldbereichs berechtigt.

- Der Fahrer verfügt über eine gültige Verkehrseinweisung (Vorfeldführerschein), 
liegt diese nicht vor, ist der Fahrer samt Fahrzeug durch einen berechtigten 
Ausweisträger (Inhaber Vorfeldführerschein) zu begleiten.

- Der Fahrer verfügt über eine Zubittsgenehmigung.
- Es gilt die Verkehrsordnung für den nichtöffentlichen Bereich des Flughafen 

Friedrichshafen in ihrer aktuellen Fassung.
- Für etwaige Schäden haftet der Verursacher in unbegrenzter Flöhe.
- Sollte der Versicherungsschutz erlöschen, wird auch diese 

Zufahrtsgenehmigung ungültig.
- Diese Erlaubnis kann bei Verstößen entzogen werden.

■Sicherheitshinweis"

Bei Cat n/III (gelbe Lampe) Ist kein Befahren des Flughafengeländes
möglich!

Friedrichshafen,.................... Aussteller:,

Verkehisregeln erhalten:

B4 Countries
1 Airport ^ .. i-B

Genehmigt durch die Tages-
Luftsicherheitsbehörde Anlagen Zufahrtsgenehmigung
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Bodensee-Airport jET
Friedrichshafen

Ausweisordnung
Flughafen Friedrichshafen GmbFI

AIRPORT SECURITY Stand: 14.08.2020

Zum Antrag:______________________ _
(Narre ces Artragstellers)

- Sete 2

Bearbeitungsvermerke und Stellungnahme der Flughafen Friedrichshafen GmbH

Zugangsberechtigung gilt für:

Bereich ritiv-Ki

Gesamte unseite
Von (Kn Kortrolen temete Personen Rcter HirKrgrurd

Gesamte lurtsete Rcter Ballten eben
Aogeg-enzter Beredt Weiß

Datum Unterscnrft-FFG-

Fur FFG-Mitarbeiter: -am» toioor.a» B«u«ouna»utnjii»n-|

Hen-ft oeiUCfi« ich. da;j Ich h- Seit* eint: gOögen F^'rtrzctentz acr Kassen______________________ on
3t: Wetcren ventfrcrte ich mich. der FFG etwaige KJaiier^rceanger. oöcf der. Ertrag der Fahrerajcrj; .r-gehend zu meiden 
Etenco *erce ch :m Auftrag der eFG im Cffercvchen Straßerverteh/ ntr Fahrzeuge beojaen cle meinen FOhrerscheirrtiacsef 
erÄorecren. Mr ist tetar.m. öa:: die SFG o.rth teairtraye Personen ynargemeoe: den Beete des cQvtrscher; djrch AufTy* 
derjrg zx Vcrage OöearOfen fcann

Datum UterX'Vrt des FSG-vita'fceters

Entscheidung der Luftsicherheitsbehörde

Der Erteäung eines F.ughafenajstveises ais Berechtigung zum Zugang zu den nicht allgeme n zugängli­
chen Bereichen des Flughafens FriecJichshafen an die o.g. Person wird

( ) zugestimmt () nicht zugestimmt

Regierungspräsident Stuttgart
Az.: 46.2-3S47.Ö-ZÜP

Zuvertassigkeitsüberprüfung ist 
gültig bis:

Dd^fr irnterscfrft *!•«

Genehmigt durch die
Luftsicherheitsbehörde Anlagen

Verantwortlich
Luftsicherheits­
beauftragter
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Bodensee-Airport
Friedrichshafen

AIRPORT SECURITY

Ausweisordnung
Flughafen Friedrichshafen GmbH

Stand: 14.08.2020

Verantwortlich
Luftsicherheits­
beauftragter

6.8 Antrag Flughafenausweis - Regierungspräsidium Stuttgart

Baden-Württemberg
s V' Reafemngsprasidium Stuttgart
i"-. v~*y' JE Referat 46.2

-Lutwerkehr und Luftsicherheit-

Antrag auf Durchführung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung 
nach § 7 Abs. 1 Luftsicherheitsgesetz (LuftSIG)

(für Antragsteller eines Flughafenausweises)

□ ErstQberprctung □ WiederholungsßborprQlung
(lest Cberpiüfung am_____________ durch______________________

Ektte f jten Sie diesen Antrag volbtändo und feaoflichin DrucÄschT‘1 aua Alle Angaben sind zw hqerd erlcrderlch 
Dm'o slärdiq a».ßgD Kille Arräqp wnröqem oder v<rh’ncfcm de vwrtere Beaibc’ttnq!
WIChtlQ:
Eine gut lesbare Kopie des gQirfqgn Pgfsonatausvreisgsysrts. Rflaepasses (mit Vorder* und Rück90he) ist die* 
sem Antrag befcufügen.
Sollten Sie innerhalb der letzten fünf Jahre ihren oewQhnlleben Aufenthalt-Wohnort im Ausland gehabt haben 
oder diesen oegerwlrtHi Im Ausland haben, ist ein poltzonich&s Führungszeugnis dieses oder des ehemaligen 
Aufemhaitsstaaies rriteiner amtlich beglaubigten Übersetzung ln die deutsche Sprache betzufugen

"TTSmäi---------------------------------------- Geburlsnamo odsr frohere Namen Verrafften (sämtliche}: -

Go ton a aal um ’-on: Geburtsland: SiaaisanqchOrlqKelt:

Geochtecht:
WC olle h f~]

männlich Q
CKars CU

Personalausweis Fblscpass:
Nr.:

Ausländisch» Auswctsoofcumeote:
An des Dokuments:
Nr.:
Aussteller:

Akuctter HacptwohnsRz:
SClt (MM JJ) Straß« und Hausnummer PLZ und Wohnort Bundesland

WGhn&isa: Ncbcrr«ormsftZ£
von - tu iMUJJ-UUJJ)

ter letzten 10 Jahre dciwiiercn Wrtnsf
Straß« und Hausnummer

?cnq;f gisenderos Bas anttgoni:
PLZ und Wohnort Bundesland

1
2
3
4
s
BaschinigungsvorhMirls*®. Aua- undWcrtcrfclldunyn »owb Bcschaiuqurvjs-LücKen von rrv: V als 28 Tagsn mindestens 
wJfvcnd der tolrten S Jahre (LCcten Im Sinne ckr Vcrorflntinq (ELfh Nr. 1862010. a. bcl<j> lugten HimvoJs Nr. 8)

vco b*a An <tes e«scroftk^nqacrhMn»s*s und A/txtytxr (vollstandlgo Flrmtenjrvq und Adresse) ©a>r 
Grund der Ibchttx scfamqunq

Hiermit beantrage ch die Du*c Währung der Zu.er’äac gVoitsübcrprüfLnfl gern 5 7 LuftSiG
Ich veraobere, dass ich de o.q. Angabervwahrhe ts-gemaß qemacht habe und dass die Ausweis-Vopio mr. dem Oiqi 
naVJckument Lfcereinatrvnt De diesem A-itrag be .--gefügten Mimveee der Luhsicherheitebehördozur Zuveriässiqkeits 
übcrprCitjno habe ich zur Komtob geromrien und stimme diesen zu

Crt. Datum Unterschrilt Antragsteller

01/2020 ^
Gei isweis -
Luftsicherheitsbehörde M",c,yeM Regierungspräsidium

Stuttgart
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AIRPORT SECURITY Stand: 14.08.2020

Hinweise zur ZuverlassigkeitsüberprUfung 
gern. § 7 Luhsicherheitsgesetz (LuftSiG)

1. Allgemeines
Personal der Flugplatz- und Luftfahrtunterrehmen, des FbgsicherungsuniemehTens sowie der luft­
weiften und Instardhaftungsbetnebe, Fracht-, Posl-, Flein gungsuntetrtehmen sowie Warenlieferanten 
und vergleichbarer Versorgungsunte nehmen und Beteiligte an der scheren lieferte!te benötigen für 
den Zugang zu nicht allgemein zugänglichen Bereichen des FLigplatzgeiandes und die Aufnahme hrer 
Tätigkeit gemäß § 7 Abs. 6 LuftSiG eine abgeschbssene ZuvcrlässigteilsOberprülung. bei der ke ne 
Zweifel an der ZiMtriassigket des Betroffenen verbleiben.

2. Antragsberechtigte
Erst- und Wiederholjngsoberprafungan von ZuveriassgkertsübertxOfungen nach § 7 Abs. 1 Nt. 2 Luft- 
SG 'werden nur aut Antrag der Betroffenen durchgefahrt

3. Zuständige Luftsicherheitsbehorde
Zuständige LuftsicherheitsbehSrde far den Bereich der Zi/.'erlassgkeitsüöetprofungen tZVÜ) 
gemö3 § 7 LultSiG für das Bundesland Barte n-Wflffiernberg ist das FSegerungsprasidum Stuttgart. 
Nach § 7 Abs i Nr. 2 der Lufisicherhoiisüberprülungsverordrung ist für die Überprüfung die Behörde 
zuständig, in deren Zuständigkeitsbereich der Hauptsitz des Unternehmens lege. Bei Bekannten Ver- 
senderrvRegfementerten Beauftragten, zugeIas9or>en Transporteuren (BEV.'REG'TRA) 6! auf den 
Hauptsitz lauf Handelsregs»reintrag (HRB) des jeweiigen Unternehmers abzustelien.
Gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 LuftSG ist Personal anderer Unternehmen hier eigenem Personal 
des BEV.'REG'TRA gleichgestellt. Somit isl albin der Hsuplsrtz des BEYREGTRA maßgebfch 
Der BEV.'REG'TRA muss sonenFirmonsitz IHRB) lmZusiandgkeitsberochder Luftsicherhoilsbohdrde 
Baden-Württemberg haben.
Nach § 7 Abs 1 Nr. 4 LuftSG 61 für Luflfahter m Sinne des § 4 Abs. t Satz 1 in Verbndung mt § 1 
Abs. 2 Ni. 1 bis 3 und 5 des lultverkehrsgesetzos und entsprechende Flugschübrder 
Hauprwohnstz in Baden-Württemberg maßgebend.

4. Zweck der Datenerhebung. Datenverarbeitung. Datennutzung und Löschung
Im Rahmen der ZuverfässigkeitsOberprülung -werden de Personen bezogenen Daten an de Potzervoll- 
zugs- und Verfassungsschrutzbehorden der Lander, sowie, soweit im Einzefati erfordertet; das Bun- 
deskriminaJamt, das Zollkriminalamt. das Bundesamt für Verfassungsschutz, den Buntesnachrchten- 
derst. den Miliiarrscf»n Abschirmdienst und de Bundesbeajhragte für de Unterlagen des Staatssi- 
chorhertsdonstesder ehemaigen Deutschen Demokratischen Republik'wo itergegebon. Das Burdes- 
zontralregister wird zu alen Antragstelern um unbeschrankte Auskünfte ersucht. Bei ausländischen Be­
troffenen wird eine Auskunft aus dem Auslanderzontraltegister eingeholi und. soweit im Einzelfall erfor- 
rterich. Anfragen an de zuständige AuslanderbehOttte gerichtet
Begründen de Auskünfte der angefragten Behörden Zweifel an der Zioerlassigket des Arrtragstetbrs. 

darf de Luflsichorhoitsbehordo rudern Auskünfte von den StraherfolgungsbehOtden einhclon.
Die Datooerhobung. -vorarbetung und -nulzungorfolgl ausschJioßleh für de Durchführung der Zuvor- 
lässigteitsüborprülung
Die Luits eher he r.sbchorrten unterrchten sich gegenseitig über die Durchführung von Zuvorlassigko its- 
überprülurgen, soweit des im Einzelfall erforderlich ist.

De gespechortenpersonehbezogenenDaten'werdengomaßdenin§7Abs. tl LuftSiG fesigebgfien 
Fristen gelöscht

5. Mitwirkungspflicht
Gemäß § 7 Abs. 3 LuflSG sind de Betroffenen verpflichtet, an ihren Überprüfungen mitzuwirten. 
Insbesondere sind de im Einzelfall für de Überprüfung zusätzlich refwendtgen Unterlagen zOgg vorzu­
legen.

Genehmigt durch die 
Luftsicherheitsbehörde Anlagen

Antrag
Flughafenausweis - 

Regierungspräsidium 
Stuttgart
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6. Antragstellung
Die Anträge s rd m Original miergenhardiger UrterschrihdosAnlregsviUersenzurechen.
Zusatzlch zum Antrag muss nw eine gjt lesbare Kopie d:-s gültigen Reisepasses oder Personal­
ausweis eingorechl worden Das jeweilige D:kumt-nl muss zum Zcr.purkt der Antfagsteilung rocheino 
Gülgket von 3 Monaten besitzen urdwrdzu den Akten genommen,
Sölten Sie wahrend den Letzten fanl Jahren, langer als sechs Monate im Ausland gewohnt bzw sich 
dort aulgehalten haben oder soften Sie gegenwärtig im Ausland wahren sind Sie dazu verpflichtet ein 
pohzeilichos Führungszeogns bzw. erro Slralfreihetsbeschenigurgvorzutegoa Dose Dokumente 
müssen im Original verlegen und der Echttpitsrachweis muss den Regelungen das intemationalon Ur- 
kundenvertehrs er:sprecnen (.Haager Apostme-. Legal sation usam. Die Dokumente messen amtlich 
beglautogl in de deutsche Sprache übersetz!'werden.
Eine zügige Bearbetung ist nur bei b9erlch und vollständig ausgefülten Anträgen und unter Beifügung 
alter erforderlichen Unterlagen mOgtch

7. Mitteilungspflicht
Gemäß § 7 Abs. 9a LultSiG ist die zuverlassgkeitsilberpfülte Person verpflichtet dem Ftegiorungsprasi- 
diutn Stullgart nnerhalbeines Monats folgende Änderungen mrtzuteiten:

• Änderungen dos Namens.
• Änderungen des derzeitigen Wohnsitzes, sotem der Wohnsezwechsel mehl nner- 

hatb eines Bundeslandes stattfindeL
• Änderungen des Arbeitsgebers und
• Änderungen der Art hrer Tätigten.

8. Widetrufsvorbehalt
Das Ergebnis der Zu.'ortassigtersüberprDlurg ergeht unter dem, Vorbehalt des pderze regen W derru‘s. 
da die bestehende Entscheidung evtl, durch im Rahmen der Nachborchlspflicht gern. § 7 Abs. 9 Luft- 
SrG im Nachhinein bekannt gewordener rebvanbr Erkenntnisse reu beurteilt 'werden muss.

9. Mitteilung des Ergebnisses der Zuverlassigkeitsüberprüfung
Das Ergebnis der Zueerlässigkeitsüberprülurg wird gemäß § 7 Abs 7 S. 2 und 3 LutlSiG dem Betroflo- 
nen, dem gegenwärtigen Arbeitgeber sowie den beteiligten Potzei- und Vertassungsschützbeh’rden 
des Bundes und der Lander mitgeteil.
Im Falle einer Abbhrtung werden dem Arbeitgeber das Ergebnis der Überprüfung, nicht jedoch de 
Gründe der Abtehnung mitgeteit.
Ebenso 'werden alle im Bundesgebiet ansässigen Luftsicherhehsbeh'rden aber de Ablehnung infor­
mell

10. Gültigkeit
Gemäß § 3Abs. 5 Lultsrcberheils Zuverlassigkoilsilbeifrülungsveiordnung iLuiS-ZÜ'.'i glt de positive 

Feststellung grundsatzlch lüt die Dauer von lortl Jahren ab Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten 
Überprüfung
Bei Verneinung der Zuverlässigkeit kann einerneuter Antrag auf Durchführung einer Zuverlässig'«! rls- 
überprülung früheslens rach Ablauf von einem Jahr nach Mitteilung des tetzten Üoorptülungsergebnts- 
ses gesielt'worden: des glt ncht. wenn der Betroffene nachwersL dass die Gründe lür die Verneinung 
det Zuverlässigkeit entfalten sind.
Vr'rd der Antrag für eine VJicderbefungsüberprOtung spätestens drei Monate vor Ablaut der Geltungs­
dauer der Ers!Qberprü\jrg gestellt behalt die Erslüberprülung gern § 5 Abs. 2 LuftSZÜV ihre Gültig­

keit bs zum Abschluss der Wrodorhciurgsüborcrtlfung.

11. Anerkennung
Die Zuverlassigkeitsübeiprülung wird bundesweit anerkannt.

Lcienerirriigt uurcri ute 
Luftsicherheitsbehörde Anlagen
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12. Kosten
Cie ZuveclassigkonsOberprülung rst gebahrenpfichbg
Nach § 1 der LultseherhensgefcOhrerr.'erordnung (LuftSiGebV) in Verbindung mit Nr. 3 des GebOhren- 
verzeichnsses (Anlage zu § 1 LuftSGebV) werden derzeit fOr einen psstiven Bescheid eine Gebühr 
von 35.00 EUR und fOr einen negativen Bescheid tOO.CO EUR erhoben.
Die Kosten für die Überprüfung zur Ausübung ener berufichen Tätigkeit tragt der Arbeitgeber (§7 Abs. 

2 Satz 2 LuftSiG).

13. Wichtige Neuerungen
Ab sofort können Anträge für das Persoralvon Denstieistern und Subunvemehmen rieht mehr über 
dtese so bst. sondern nur r.oeh aber de Luftsicherhoitsbesjftragter der jewe.tgen BEV.REG'TRA ge­
sielt werden. Gleiches gilt für eigenes Personal der BEV.1 REG'TRA. Datier ist zum Antrag de Zertifizie­
rung vom Luftfahrtbondesamt ILBAI zum BEV. REG oder Zugefasservem Transporteur beizulogen. Fals 
eine Eintragung noch nchterfofgt ist. wird eine Bestätigung aberden Anlragsongargvom LBA bend- 
tgt.
Der Lultscherhertsbeauitragte st die verantwonicbe Person und Ansprechpartner gegenüber der Luft- 
scherheitsbehördo und Obern mmt alte Pflichten gem38 LuftSiG § 7 Abs. 9.
Ab dem 01.012020 können nur noch neue Antragsformulare mh Stand 1212019 angenommen 'werden

14. Allgemeines
V/eitere Informationen zum Umlang und Inhalt der Überprüfung können Sie dem Gesolzestext dos Luft- 

scherbeitsgesetzes (LuftSiG) und der LuhsichorhertszuvertassigkeitsOborprQfungsvefordnurg 
(LuflSiZÜV) entnehmen.

Gerne können Sie sich aber auch an die Mtarbener des Sachgebietes 3 (Luftsicherheit) beim 
Referat 46.2 des Regierungsprasdiums Stuttgart wenden.

Regierungsprasidium Sluttgan 
Referat 46.2. Sachgebiet 3 (ZÜP)

IndustriestraOo 5 
70565 Stuttgart 
zuep2>rps.bwf de

Genehmigt durch die
Luftsicherheitsbehörde Anlagen
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6.9 Kategorien für Ausnahmezulassung von verbotenen Gegenständen 
nach Anlage 1-A VO (EU) 2015/1998 (andere Personen als Fluggäste)

Personen-/Berufsgruppen Gegenstände, die zur Ausführung be­
triebsbedingter Aufgaben zugelassen 
werden können

Flugzeugbesatzungen (operating 
crews und dead head crews), 
Luftfahrtpersonal der allgemeinen 
bzw. nichtgewerblichen Luftfahrt

Flugzeugtypische Betriebsausrüstung 
und Rettungsausrüstungen sowie ggf. 
pyrotechnische Erzeugnisse

Reinigungspersonal Reinigungstypische Chemikalien und Ge­
genstände

Technischer Dienst, technisches 
Betriebspersonal, einschließlich 
Personal der Flughafenfeuerwehr 
und Handwerker

Berufstypische Gase, Stoffe und Chemi­
kalien, pyrotechnische Erzeugnisse, 
Rauchpatronen

Personen, die mit der Ausbildung o- 
der Fortbildung von FFG-Personal 
beauftragt wurden. Die Bestim­
mung gilt analog für die Mitarbeiter 
der Firma Hersa

Gegenstände, die zu Schulungszwecken 
gebraucht werden, einschließlich: 
Imitationen von Waffen, Imitationen von 
Sprengsätzen, verbotene Waffen nach 
dem Waffengesetz (Schlagringe, 
Nunchakus, Totschläger usw.)

Personen, die im Sicherheitsbe­
reich mit der Jagdausübung und 
dem Wildtiermanagement bzw. 
Vogelvergrämung beauftragt 
sind

Signalpistolen, Jagdwaffen, Munition 
(Spreng- und Brandstoffe sowie 
Spreng- und Brandsätze), sonstige 
pyrotechnische Erzeugnisse

Kategorien für 
Ausnahmezulassung 

von verbotenen
Genehmigt durch die Gegenständen nach
Luftsicherheitsbehörde Anlagen Anlage 1-A VO (EU)

2015/1998 (andere 
Personen als 

Fluggäste)
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Personen, die gemäß § 5 Abs. 1 
LuftSiG Sicherheitsbereiche 
bestreifen und Luftsicherheits­
kontrollstellen und/oder Luftfahr­
zeuge als Standposten sichern

Polizeitypische Ausrüstung, ein­
schließlich
Schusswaffen, Teile von Schusswaf­
fen und Munition

Medizinisches Personal Medizinische Ausrüstung, einschließ­
lich medizinisch verwendeter Gase, 
Stoffe und Chemikalien

Kategorien für 
Ausnahmezulassung 

von verbotenen
Genehmigt durch die Gegenständen nach
Luftsicherheitsbehörde Anlage 1-A VO (EU)

2015/1998 (andere 
Personen als 
Fluggäste)
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6.10 Verbotene Gegenstände - andere Personen als Fluggäste- Anlage 
1-AVO (EU) 2015/1998

Liste verbotener Gegenstände nach VO (EU) 2015/1998 Anlage 1-A - Andere Personen als 
Fluggäste.

■ Gewehre, Feuerwaffen und sonstige Geräte, die zum Abschießen von Projektilen be­
stimmt sind - Geräte, die in der Lage sind oder zu sein scheinen, durch Abschießen ei­
nes Projektils schwere Verletzungen hervorzurufen, einschließlich:
• Feuerwaffen aller Art, wie Pistolen, Revolver, Gewehre, Flinten,
• Spielzeugwaffen, Nachbildungen und Imitationen von Feuerwaffen, die mit echten Waffen 

verwechselt werden können,
• Teile von Feuerwaffen, ausgenommen Zielfernrohre,
• Luftdruck- und C02-Waffen, wie Luft-, Feder- und Pelletpistolen und -gewehre oder sog. 

„Ball Bearing Guns“ (BB Guns),
• Signalpistolen und Startpistolen,
• Bogen, Armbrüste und Pfeile,
• Abschussgeräte für Harpunen und Speere,
• Schleudern und Katapulte;

■ Betäubungsgeräte - Geräte, die speziell dazu bestimmt sind, eine Betäubung oder Be­
wegungsunfähigkeit zu bewirken, einschließlich:
• Gegenstände zur Schockbetäubung, wie Betäubungsgewehre, Taser und Betäubungs­

stäbe,
• Apparate zur Viehbetäubung und Viehtötung,
• handlungsunfähig machende und die Handlungsfähigkeit herabsetzende Chemikalien, 

Gase und Sprays, wie Reizgas, Pfeffersprays, Capsicum-Sprays, Tränengas, Säure­
sprays und Tierabwehrsprays;

■ Spreng- und Brandstoffe sowie Spreng- und Brandsätze - Spreng- und Brandstoffe so­
wie Spreng- und Brandsätze, die in der Lage sind oder zu sein scheinen, schwere Ver­
letzungen herbeizuführen oder die Sicherheit des Luftfahrzeugs zu gefährden, ein­
schließlich:
• Munition,
• Sprengkapseln,
• Detonatoren und Zünder,
• Nachbildungen oder Imitationen von Sprengkörpern,
• Minen, Granaten oder andere militärische Sprengkörper,
• Feuerwerkskörper und andere pyrotechnische Erzeugnisse,
• Rauchkanister oder Rauchpatronen,
• Dynamit, Schießpulver und Plastiksprengstoffe.

■ Jeder andere Gegenstand, der benutzt werden kann, um schwere Verletzungen herbei­
zuführen, und der üblicherweise nicht in Sicherheitsbereichen benutzt wird, z. B. 
Kampfsportgeräte, Schwerter, Säbel usw.

Genehmigt durch die
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7 Abkürzungen / Definitionen
ASS Airport Security & Services
BMI Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
Fahrgenehmigung Vorfeldführerschein - Genehmigung, auf der Luftseite 

des Flughafens ein Fahrzeug zu lenken - roter Aufkleber 
auf dem Flughafenausweis

FFG Flughafen Friedrichshafen GmbH
FKD Fluggastkontrolldienst (Firma Hersa)
i. V. m. in Verbindung mit - Hinweis auf eine Rechtsnorm, die mit 

gilt
Sicherheitskontrollen Einsatz technischer oder sonstiger Mittel, die dazu die­

nen, verbotene Gegenstände zu identifizieren und/oder 
aufzuspüren

K 1 Kontrollstelle 1 am Tor 1, nicht immer besetzt
K 2 Kontrollstelle 2 am Tor 13, Monitorüberwachung
K 3 Mischkontrollstelle, Zutritt zum Abfluggate
K 4 Südwestlicher Zugang zum sensiblen Teil des Sicher­

heitsbereichs, Leitstelle, Monitorüberwachung
LSC FN Luftsportclub Friedrichshafen
LSKK Luftsicherheitskontrollkraft
LuftSiG Luftsicherheitsgesetz
VM Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg
NLSP Nationales Luftsicherheitsprogramm
Pp FN- Flughafen Polizeiposten Friedrichshafen Flughafen
PWK Personen- & Waren-Kontrollen
RPS Regierungspräsidium Stuttgart
ZLT FN Zeppelin Luftschifftechnik GmbH
Zugangskontrolle Überprüfung, ob eine Zugangsgenehmigung zum Betre­

ten/zum Befahren der Luftseite des Flughafens vorliegt

Genehmigt durch die
Luftsicherheitsbehörde
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